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JURISTISCHE GRUNDLAGEN 
 
Art. 1 - Gesetzliche und statutarische Grundlagen 
 

Das vorliegende Reglement stützt sich auf folgende gesetzliche, reglementarische und statutarische 
Grundlagen: 

- das Gesetz über die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raumes vom 8. Februar 
2007, 

- die Verordnung über den Rebbau und den Wein vom 17. März 2004 mit den Änderungen vom 20. 
Juni 2007, 

- das Grand Cru Kontrollreglement, das vom Branchenverband IVV am 8. November 2005 
angenommen und vom Staatsrat am 14. Dezember 2005 homologiert wurde, 

- der Rebkataster und die Rebbausektoren B, C und D der Gemeinde Salgesch, welche vom 
Staatsrat am 28. August 2013 homologiert wurden, 

- der Rebkataster und der Rebbausektor A der Gemeinde Salgesch, welche vom Staatsrat am  
27. April 2016 homologiert wurden, 

- die Statuten des Vereins Weindorf Salgesch vom 15. Dezember 2010 mit den Änderungen vom 
24. Mai 2016. 

 
Gemäss den Bestimmungen des Art. 42 des Gesetzes über die Landwirtschaft und die Entwicklung 
des ländlichen Raumes sowie Art. 86 der Verordnung über den Rebbau und den Wein wurde dieses 
Reglement vom Verein Weindorf Salgesch erstellt und von der Gemeinde Salgesch genehmigt.  

 
 
Art. 2 - Zielsetzung 
 

Vorliegendes Reglement hat als Zielsetzung die Qualität der Walliser AOC-Weine aus Trauben des 
Gemeindeterritoriums Salgesch zu fördern. Die Bezeichnung "Grand Cru Salgesch" stellt die 
typischen Merkmale des Salgescher Terroirs und seiner besten Weine ins Rampenlicht.  

 
 
Art. 3 - Organisation 
 
  Der Verein Weindorf Salgesch ist ein Verein mit Sitz in Salgesch im Sinne der Art. 66 ff. ZGB.  
  Der Verein unterliegt den Statuten vom 15. Dezember 2010 mit den Änderungen vom 24. Mai 2016 

(siehe Anhang 1).  
  Der Vorstand des Vereins Weindorf Salgesch ernennt die Mitglieder der Qualitätskommission für 

eine erneuerbare Amtsperiode von 3 Jahren.  
  Die Qualitätskommission konstituiert sich selbst und regelt ihre Organisation in einer 

Organisationsnorm (siehe Anhang 4). 
  Die Qualitätskommission ist für die Umsetzung des vorliegenden Reglements zuständig.  
  Die Qualitätskommission ernennt die Mitglieder der Degustationskommission.  
  Die Qualitätskommission ernennt die Mitglieder der Rekurskommission.  

 
 
 

REBBAUVORGABEN 
 
Art. 4 - Traubengut 
 

a) Herkunft des Traubengutes 
  Das Traubengut für die betreffenden Weine muss von Rebbergen des Territoriums der Gemeinde 

Salgesch stammen. Die angemeldeten Grand Cru Parzellen müssen je Rebsorte gemäss Art. 4 lit. 
b) den durch die Weinbaukommission definierten Rebsektoren für Grand Cru entsprechen (siehe 
Anhang 2). 
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  Grand Cru Salgesch Traubenproduzenten müssen Mitglieder von VITIVAL sein und die 
entsprechenden Statuten und Weisungen respektieren. 

  Bis zum 31. März haben die Produzenten der Qualitätskommission mit einem speziellen Formular 
die Parzellen zu melden, mit deren Traubengut sie partizipieren wollen. Die Anmeldung der Parzelle 
gilt für eine Mindestdauer von 5 Jahren. Nach Ablauf dieser Frist erneuert sich die Anmeldung 
stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr. 

  Die angemeldeten Parzellen werden, mit den entsprechenden Rebsektoren und Rebregistern, dem 
Branchenverband IVV jährlich bis spätestens 30. Juni bekannt gegeben.  

 
b) Rebsorten und Weine 
  Die für den Grand Cru Salgesch zugelassenen Rebsorten sind: Pinot Noir, Gamay, Cornalin und 

Syrah. 
  Die für Grand Cru Salgesch zugelassenen Weine sind Pinot Noir, Dôle, Cornalin und Syrah.  

 
 
Art. 5 - Rebbau 
 

a) Kultursystem: 
  Die Reben müssen mindestens 8-jährig sein, Pflanzungsjahr inbegriffen. Folgende Kulturen sind 

erlaubt: Gobelet, Cordon de Royat und Guyot. 
  Es wird eine Bepflanzungsdichte von mindestens 6000 Rebstöcke/ha gefordert.   

b) Mengenbeschränkungen 
  Es gelten folgende Mengenbeschränkungen: 0,8 kg/m2... 
  Bei Überproduktion in einer Parzelle wird das ganze Traubengut der entsprechenden Parzelle für 

diese Ernte vom Grand Cru ausgeschlossen.  
  Privateinkellern und der Transport überzähligen Traubengutes von einer Parzelle zur anderen usw. 

werden mit dem unmittelbaren Ausschluss der entsprechenden Parzelle für eine bestimmte 
Zeitdauer geahndet. 

c) Düngung und Spritzmittel 
  Die Parzellen müssen gemäss den Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises und den 

VITIVAL-Normen bearbeitet werden.  
  Als letzter Termin für die Anwendung von Spritzmitteln gilt der 15. August. 

d) Laubarbeit 
  Es sind die Empfehlungen der eidgenössischen Forschungsanstalten zu befolgen. Die der Sonne 

exponierte Blätterfläche muss pro Kilo Trauben im Minimum ein Quadratmeter betragen. 
e) Gesundheitszustand des Traubengutes 
  Das abgelieferte Traubengut muss von Hand gelesen und nach Fäulnis abgesucht und gesondert 

werden. Nicht einwandfreies Traubengut darf von den Einkellerern nicht zugelassen werden. 
f) Brix / Öchsle 
  Für Grand Cru Trauben werden Mindestzuckergehalte vorgegeben: 

Pinot Noir:  91,9° Oe oder  22 % Brix 
Gamay:  88,3° Oe oder 21,2 % Brix 
Cornalin:  88,3° Oe oder 21,2 % Brix 
Syrah:  88,3° Oe oder 21,2 % Brix 

  Jegliche Anreicherung des Traubenmostes durch Konzentration, Chaptalisieren usw. ist verboten.  
g) Ernteregulierung 
  Der letzte Termin der Ernteregulierung ist der 15. August. Nach diesem Datum sind die Parzellen 

der Mengenkontrolle durch die Qualitätskommission unterstellt. 
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h) Erntezahlung 
  Die Grand Cru Salgesch produzierenden Kellereien schliessen mit ihren Traubenlieferanten einen 

Liefervertrag ab. Dieser Vertrag beinhaltet die Modalitäten der jährlichen Entschädigung der 
Traubenlieferanten.   

  Die Qualitätskommission fixiert jedes Jahr die Richtpreise für die Trauben und gibt diese dem IVV 
vor der Weinlese bekannt.   

 
 
Art. 6 - Kontrolle im Rebberg 
 
  Die Qualitätskommission führt die Kontrollen im Rebberg aus. Sie überprüft die Genehmigung der 

Parzellen und die Einhaltung der Rebbauvorgaben gemäss Art. 4 und 5. 
  Diese systematischen Kontrollen finden ab dem Farbumschlag statt. Die Kontrollperioden werden 

dem Branchenverband IVV mitgeteilt.  
  Die Resultate der Kontrollen im Rebberg stehen dem Branchenverband IVV zur Verfügung. 
  Das Nichtbeachten der Rebbauvorgaben gemäss Art. 4 und 5 hat zur Folge, dass die Parzelle von 

der Bezeichnung Grand Cru ausgeschlossen wird. Der Bewirtschafter wird sofort nach der Kontrolle 
benachrichtigt. Er hat die Möglichkeit umgehend einen Rekurs gegen den Ausschluss einzuleiten. 
Die Rekurskommission gibt ihre Stellungnahme so schnell wie möglich bekannt. Die Stellungnahme 
der Rekurskommission ist unwiderruflich. 

  Der Branchenverband IVV führt stichprobenartige Kontrollen bezüglich Behang und Art der 
Bearbeitung der Reben durch. Nicht konforme Parzellen werden deklassiert und der 
Branchenverband gibt dies dem Bewirtschafter mittels eingeschriebenem Brief bekannt, mit Kopie 
an die Qualitätskommission.  

  Die Qualitätskommission erstellt per 30. September einen jährlichen Rapport zuhanden des 
Branchenverbandes IVV.  

 
 
 

ÖNOLOGISCHE VORGABEN 
 
Art. 7 - Vinifikation  
 
  Grand Cru Salgesch muss in Salgesch vinifiziert und abgefüllt werden.  
  Das Aufzuckern der Weine ist verboten. 
  Alle Jahrgangsmischungen sind verboten. 
  Jeder Verschnitt und jede Zugabe sind verboten.  
  Jegliche Assemblage, ausser für Dôle, ist verboten. Der Dôle Grand Cru besteht ausschliesslich aus 

Grand Cru Trauben. Er besteht aus reinem Pinot Noir oder einer Mischung, welche mindestens 85 
% Pinot Noir und Gamay enthalten muss, wovon überwiegend Pinot Noir. Nur die oben genannten 
zwei anderen Rebsorten sind als weitere Mischpartner erlaubt.  

  Die Lagerung der entsprechenden Weine in Plastikbehältern, Holzfässern oder Barriques  ist 
verboten, um die Unverfälschtheit und Reinheit sicherzustellen. Somit ist auch die Zugabe jeglicher 
Substanzen (z.B. Holztannine) untersagt, welche denselben Effekt einer „Barrique-Note“ erzielen.  

  Die Weine werden in separaten Behältern gelagert. Die Behältnisse sind mit nachfolgenden Angaben 
genau zu beschriften: 

• Nummer 
• genaue Sortenbezeichnung 

  Für jeden Behälter müssen Kopien der entsprechenden Rebregister und Erntebescheinigungen zur 
Verfügung stehen. 
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Art. 8 - Flaschenabfüllung 
 
  Die Grand Cru Weine müssen in der Grand Cru Valais Flasche abgefüllt werden. Der 

Branchenverband IVV ist Inhaber der Rechte dieser Flasche, die ausschliesslich für Grand Cru 
Weine bestimmt ist.  

  Folgende Behältnisse sind gestattet: 37,5 cl  -  75 cl  -  150 cl. 
  Synthetische Korken sind verboten. 

 
 
Art. 9 - Degustation 
 
  Vor der Flaschenabfüllung sind die Grand Cru Salgesch Weine einer systematischen und 

obligatorischen Hauptdegustation durch die Degustationskommission unterstellt.  
  Diese Degustationen haben als Ziel, gegenüber dem Konsumenten die Glaubwürdigkeit, die Qualität 

und die Authentizität der Grand Cru Salgesch Weine sicherzustellen. 
  Ein Mitglied der Degustationskommission des Branchenverbandes IVV wird zu den Degustationen 

eingeladen, zur Kontrolle der Übereinstimmung und um bei der Direktion des Branchenverbandes 
zu rapportieren.  

  Die Modalitäten und der Ablauf der Degustationen sind in einer von der Qualitätskommission 
genehmigten Norm geregelt.   

  Damit ein Wein die Bezeichnung Grand Cru Salgesch erlangt, muss er mindestens 88/100 Punkten 
gemäss OIV-Degustationsblatt erreichen.  

  Nicht zugelassene Weine gelangen ohne Gegenbericht des Produzenten automatisch in die 
Rekursdegustation. 

  Die Rekursdegustation wird durch die Rekurskommission gemäss Norm durchgeführt.  
  Die Qualitätskommission gibt dem Branchenverband IVV die Daten der Degustationen bekannt.  
  Innert einer Frist von 10 Tagen nach der Degustation meldet die Qualitätskommission dem 

Branchenverband die Weine, die als Grand Cru Salgesch genehmigt wurden.  
 
 
Art. 10 - Rückverfolgbarkeit 
 
  Um die Rückverfolgbarkeit der Grand Cru Salgesch Weine zu gewährleisten, wird für die 

Hauptdegustation jeder Wein einer obligatorischen Basisanalyse vor Abfüllung unterstellt. Umfang 
und Ablauf der Analysen werden durch die Qualitätskommission geregelt.  

  Die Modalitäten und der Ablauf der Analysen sind in einer von der Qualitätskommission genehmigten 
Norm geregelt (siehe Anhang 3). 

  Die Kosten dieser Analysen gehen zu Lasten des Produzenten.  
  Die Resultate dieser Analysen stehen dem Branchenverband IVV zur Verfügung. 
  In Streitfällen ist die Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen als einziges Organ dazu 

berechtigt, eine Gegenanalyse durchzuführen. 
  Die Qualitätskommission bewahrt als Muster eine Weinflasche von allen genehmigten Weinen 

während mindestens 18 Monaten auf.  
 
 
Art. 11 - Degustation nach der Abfüllung  
 
  Die Degustationskommission des Branchenverbandes IVV degustiert jährlich stichprobenartig 

mindestens 5 Weine jeder Grand Cru Bezeichnung.  
  Jeder Grand Cru Salgesch Wein, der im Verkauf steht, kann vom Personal des Branchenverbandes 

IVV für eine Probe entnommen werden. Die Probeentnahme kann beim Produzenten oder beim 
Handel im Wallis oder ausserhalb des Kantons stattfinden.  
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  Jeder Vermarkter von Grand Cru Weinen ist Gegenstand einer Probeentnahme, im Prinzip 
mindestens einmal alle vier Jahre. Dabei werden jeweils zwei Musterflaschen eines gleichen Loses 
entnommen. 

  Das Personal des Branchenverbandes IVV entnimmt höchstens drei verschiedene Weine pro 
Besuch. Bei der Probeentnahme wird ein von beiden Parteien unterzeichnetes Protokoll erstellt.  

  Bei einer Probeentnahme beim Produzenten werden die Musterflaschen kostenlos zur Verfügung 
gestellt.  

  Das Personal des Branchenverbandes IVV gewährleistet eine passende Lagerung der 
entnommenen Muster.  

 
 

VERMARKTUNGSVORGABEN 
 
Art. 12 - Bezeichnung und Etikettierung 
 
  Für die Grand Cru Weine Salgesch gelten die Vorschriften des Art. 70 der Verordnung über den 

Rebbau und Wein. Folgende Angaben müssen zwingend auf dem Etikett oder dem Rückenetikett 
stehen:  

 - Name und Firmenbezeichnung 
 - Firmensitz 
 - Grand Cru Salgesch/Salquenen 
 - Weinbezeichnung: Pinot Noir, Dôle, Cornalin oder Syrah 
 - AOC Valais / Appellation d’origine contrôlée Valais 
 - Alkoholgehalt % Vol.  
 - Inhalt  

  Auf der Hauptetikette bzw. dem entsprechenden Label sind neben dem Gemeindelogo und der 
Bezeichnung Grand Cru Salgesch auch der Jahrgang und eine Kontrollnummer zu versehen. Die 
Details hierzu sind in einem vom Vorstand des Vereins Weindorf Salgesch genehmigten CD-Manual 
geregelt. 

  Flurnamen, Markennamen oder Fantasienamen sind in direkter Verbindung mit Grand Cru Salgesch 
verboten.  

  Jeder Produzent bezahlt für die bezogenen Labels denselben Beitrag pro Flasche (siehe Art. 16). 
 
  
Art. 13 - Vermarktung  
 
  Die Produktion und Vermarktung von Grand Cru Salgesch Weinen ist ausschliesslich Mitgliedern 

des Vereins Weindorf Salgesch vorbehalten.  
  Pinot Noir und Dôle können nicht vor anfangs September nach dem Erntejahr vermarktet werden.  
  Cornalin und Syrah können nicht vor anfangs April im zweiten Jahr nach der Ernte vermarktet 

werden.  
  Offenverkäufe sind nur unter Produzenten, die Mitglied des Vereins Weindorf Salgesch sind, 

zugelassen. Sie müssen durch den Käufer der Qualitätskommission gemeldet werden.  
  Weiterverkäufe von abgefüllten Grand Cru Salgesch Flaschen an andere Grand Cru Produzenten 

im Verein Weindorf Salgesch bedürfen einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit gemäss Art. 10.  
  Der Branchenverband IVV delegiert die Rückverfolgbarkeit der Grand Cru Lose den für die Buch- 

und Kellerkontrollen zuständigen Organen.  
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Art. 14 - Preise 
 
  Seitens der Qualitätskommission ist es möglich, minimale Endverkaufspreise vorzugeben, da diese 

laut Eidgenössischer Kartellkommission mit der hervorragenden Qualität der Produkte gerechtfertigt 
werden kann. Für den Fall, dass ein Endverkäufer diese Preise nicht einhält, darf seitens des 
Produzenten nicht mehr an diesen geliefert werden.  

  Dem Grand Cru Produzenten werden für seinen Verkauf Richtpreise vorgegeben, deren Befolgung 
letztlich in seinem Interesse liegt. 

  Die Bestimmung dieser Richtpreise und der minimalen Endverkaufspreise muss durch die 
Qualitätskommission vorgenommen werden. 

  Diese Richtpreise und minimalen Endverkaufspreise werden dem Branchenverband IVV mitgeteilt, 
sobald der Jahrgang zum Verkauf angeboten wird.  

 
 
Art. 15 - Absatzkanäle 
 

Die Weine Grand Cru Salgesch dürfen nur an Privatpersonen, Gastgewerbe und Spezialgeschäfte 
verkauft werden. Die Qualitätskommission bestimmt jährlich eine Liste spezialisierter Grossverteiler, 
welche somit auch unter die Kategorie Spezialgeschäfte fallen. 
Absatzkanäle, welche nicht Art. 15 unterliegen, müssen bei der Qualitätskommission schriftlich 
beantragt und genehmigt werden. 

 
 
 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Art. 16 - Finanzierung 
 

Die Qualitätskommission verfügt über folgende finanzielle Mittel, um das Einhalten des Reglements 
und die Promotion des Grand Cru Salgesch zu sichern:  
  vom Traubenproduzenten 

 - Beitrag pro Kilo Traubenernte, 
  vom Weinproduzenten 

 - Beitrag pro Label, 
 - Beitrag für die Basisanalyse jedes eingereichten Musters, 
 - Degustationsbeitrag pro eingereichtes Muster, 
   Die jeweiligen Beiträge werden von der Qualitätskommission festgelegt.  

 
 
 
Art. 17 - Sanktionen 
 

Die Qualitätskommission kann unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit und 
Zweckbestimmung Sanktionen gegenüber Produzenten bei Missbrauch und Fehlverhalten 
entsprechend diesem Reglement festlegen. Schwerwiegende Zuwiderhandlungen können bis zum 
Ausschluss des Produzenten aus der Zulassung zum Grand Cru Salgesch führen. 
Gegen Sanktionen der Qualitätskommission kann mit einer schriftlichen Begründung rekurriert 
werden. Abschliessende Rekursinstanz für Sanktionen aus diesem Reglement ist der Vorstand des 
Vereins Weindorf Salgesch. 

 
 
  



VEREIN WEINDORF SALGESCH 
GEMEINDEREGLEMENT GRAND CRU SALGESCH 

 Seite 8 von 26 Salgesch, 23. Februar 2023 

Art. 18 - Reglementsänderung 
 
  Vorliegendes Reglement kann durch die Generalversammlung des Vereins Weindorf Salgesch 

jederzeit angepasst oder geändert werden, unter der Voraussetzung, dass die Änderungen die 
gesetzlichen Vorschriften auf kantonaler und Bundesebene berücksichtigen und dass sie von der 
Urversammlung genehmigt sowie vom Staatsrat homologiert werden.  

  Der Branchenverband IVV meldet der kantonalen Dienststelle jährlich per 15. November, die ihm 
unterbreiteten Reglemente und die allfälligen Änderungen eines bereits vom Staatsrat homologierten 
Reglements.   

 
 
Art. 19 - Gültigkeit 
 

Das vorliegende Reglement ersetzt alle bisherigen Reglemente betreffend Grand Cru Salgesch und 
Qualitätskommission. Es gilt als Ausführungsreglement für die Qualitätskommission gemäss Art. 9a 
der Statuten des Vereins Weindorf Salgesch. 
In Fällen ohne Regelung in diesem Reglement oder bei einer aktuell oder später strengeren 
kantonalen Bestimmung gilt immer mindestens die kantonale Norm. 

 
Genehmigt an der ordentlichen Generalversammlung des Vereins Weindorf Salgesch vom 23. 
Februar 2023. 
 
Salgesch, 23. Februar 2023 
 
 
 
 
 
Yan Florey Rolf Marti 
Präsident Verein Weindorf Salgesch Vorsitzender Qualitätskommission 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat der Gemeinde Salgesch am 04. Mai 2023 
Genehmigt durch die Urversammlung der Gemeinde Salgesch am 22. Juni 2023 
 
Salgesch, 22. Juni 2023 
 
 
 
 
Gilles Florey Stefan Schmidt 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
Homologiert durch den Staatsrat des Kantons Wallis am XX.XX.XXXX 
 
 
Anhänge1: 
Anhang 1: Statuten des Vereins Weindorf Salgesch vom 15. Dezember 2010 mit den Änderungen 
vom 24. Mai 2016 
Anhang 2: synoptische Tabelle über die Priorität der Rebbauanordnung eines jeden Sektors – 
Gemeinde Salgesch (Rote Rebsorten) 
Anhang 3: Norm zur Organisation der Genehmigungsdegustation des Grand Cru Salgesch 
(Degustationsnorm) (Version 2023.1) 
Anhang 4: Norm zur Organisation der Qualitätskommission des Grand Cru Salgesch 
(Organisationsnorm) (Version 2023.1) 
  

                                                
1 Änderungen der Anhänge bleiben jederzeit vorbehalten 
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Anhang 1: Statuten des Vereins Weindorf Salgesch vom 15. Dezember 2010 mit den 
Änderungen vom 24. Mai 2016 
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Anhang 2: synoptische Tabelle über die Priorität der Rebbauanordnung eines jeden Sektors – 
Gemeinde Salgesch (Rote Rebsorten) 
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 C
hasselas)

R
O

TE R
EB

SO
R

TEN

Fläche in ha

R
ebsorte, bei der die Q

ualität des W
eins m

ittelm
ässig ist. B

eim
 nächsten W

iederaufbau ist eine andere R
ebsorte anzupflanzen 

Q
ualitätsklassen der R

ebsorten laut der Verordnung über den R
ebbau und den W

ein vom
 17. M

ärz 2004 - m
it den Ä

nderungen vom
 20. Juni 2007

C
ornalin du Valais

H
um

agne rouge

(R
eifeperiode 15 bis 30 Tage nach dem

 C
hasselas)

(R
eifeperiode 5 bis 15 Tage nach dem

 C
hasselas)

V

C
abernet franc

R
ebsorten der dritten E

poche

C
arm

inoir (2 bis 3)

C
abernet S

auvignon (2 bis 3)

M
erlot
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Anhang 3: Norm zur Organisation der Genehmigungsdegustation des Grand Cru Salgesch 
(Version 2023.1) 
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Anhang 3: Norm zur Organisation der Qualitätskommission des Grand Cru Salgesch 
(Organisationsnorm) (Version 2023.1) 
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